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Einleitung

„D[as] Verhältnis von materiellem Recht und Prozeß
recht, mit dem, so scheint es, niemand je zu Ende 
kommt, stellt sich jeder Zeit neu und es stellt sich jedem 
Juristen, dem an einem ganzheitlichen Grundverständ
nis von Recht und Rechtsverwirklichung liegt.“

Wolfgang Zöllner, AcP 190 (1990), S.  476.

Zivilrecht und Zivilprozessrecht werden heute als zwei selbstständige Teil
rechtsordnungen begriffen. Dem Zivilrecht wird die Aufgabe zugewiesen, die 
Entstehung, den Inhalt und den Untergang privater Rechte und Rechtsverhält
nisse zu regeln, wohingegen das Zivilprozessrecht bestimmt, auf welche Weise 
die privaten Rechte und Rechtsverhältnisse verbindlich festgestellt und durch
gesetzt werden können.1 Das Zivilrecht bildet Bestandteil des Privatrechts, das 
Zivilprozessrecht wird dagegen zum öffentlichen Recht hinzugezählt.2 Zivil
recht und Zivilprozessrecht werden in der heutigen universitären Ausbildung 
für gewöhnlich an verschiedenen Lehrstühlen unterrichtet und getrennt geprüft. 
Noch bis vor kurzem bestand gar eine unterschiedliche verfassungsrechtliche 
Kompetenzaufteilung: Bis zu der Revision der Bundesverfassung vom 12. März 
2000 lag die Gesetzgebung im Bereich des Zivilprozessrechts in der Kompetenz 
der Kantone, im Gebiet des Zivilrechts dagegen in der Kompetenz des Bundes.3 

Die uns heute so geläufige Unterscheidung zwischen Zivilrecht und Zivilpro
zessrecht ist aus historischer Perspektive keine Selbstverständlichkeit, sondern 
das Produkt einer langwierigen Entwicklung weg vom römischrechtlichen Ak
tionensystem, hin zu einem ausdifferenzierten System subjektiver Privatrechte 
und Regelungen, die deren gerichtliche Durchsetzbarkeit sichern sollen.4 Das 

1 Guldener, Zivilprozessrecht, S.  54; Beinert, S.  8, 21; Willisegger, S.  41, 45; Berti, Ein
führung, N 27; H. Kaufmann, JZ 1964, S.  482.

2 Staehelin/Staehelin/Grolimund, §  1 N 5; Spühler/Dolge/Gehri, 1.  Kap.  N 24; Willisegger, 
S.  46; Habscheid, Zivilprozessrecht, N 30 f.; H. Kaufmann, JZ 1964, S.  482.

3 Art.  64 aBV. Zur Geschichte des schweizerischen Zivilprozessrechts s. auch Staehelin/
Staehelin/Grolimund, §  2.

4 Zöllner, AcP 190 (1990), S.  471; Wagner, AcP 193 (1993), S.  320 f.; Coing, S.  29 ff.



2 Einleitung

klassische römische Recht war noch gekennzeichnet von einer „ganz unmittel
baren Beziehung“ zwischen der Existenz eines Rechts und der Möglichkeit sei
ner prozessualen Verwirklichung.5 Materielles Recht und Prozessrecht wurden 
nicht systematisch getrennt.6 Der Zentralbegriff der actio stand so zugleich für 
die Möglichkeit zu klagen, als auch für die materielle Berechtigung.7 Ein 
abstrak ter Rechtsbegriff der materiellen Berechtigung, wie jener des subjek
tiven Rechts in seiner heutigen Ausgestaltung, war dem klassischen römischen 
Recht fremd;8 wie sich das der Klage zugrunde liegende Recht systematisch 
fassen liess, stand nicht im Mittelpunkt des Interesses der damaligen Juristen.9 
Die materielle Berechtigung wurde im Wesentlichen stets nur als ein Reflex 
bzw. als eine Äusserung der actio aufgefasst.10 Diese Auffassung hielt sich im 
kontinentaleuropäischen Rechtsraum bis weit ins Mittelalter hinein. Erst ab der 
Zeit der Glossatoren wurde der materiellrechtlichen Grundlage der Klage ver
mehrt Aufmerksamkeit geschenkt.11 Man begann, ihr eigenständige begriff
lichdogmatische Relevanz zuzuerkennen.12 Zeitgleich löste man sich von der 
Vorstellung, wonach sich die materielle Berechtigung lediglich als Reflex der 
actio auffassen liess.13 Die Entwicklung hin zu der uns heute geläufigen, isolier
ten Betrachtungsweise der materiellen Rechte vollzog sich indessen erst im 
Laufe des 18. Jahrhunderts unter dem Einfluss der Naturrechtslehre14 und wur
de Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Arbeiten Windscheids,15 v. Bülows16 
sowie Degenkolbs17 endgültig wissenschaftlich besiegelt.18 Das subjektive Pri
vatrecht und die Möglichkeit seiner prozessualen Verwirklichung wurden fort
an getrennt gedacht, Zivilrecht und Zivilprozessrecht als zwei selbstständige 

5 Honsell, S.  374 mit Hinweis auf D. 44,7,51 (Celsus): „nihil aliud est actio quam ius quod 
sibi debeatur, iudicio persequendi.“

6 Kaser/Knütel/Lohsse, §  80 N 1. 
7 Kaser/Knütel/Lohsse, §  4 N 6; Kummer, Klagerecht, S.  11; H. Kaufmann, JZ 1964, S.  483.
8 Wagner, AcP 193 (1993), S.  320.
9 Kummer, Klagerecht, S.  11; Coing, S.  36 f.; H. Kaufmann, JZ 1964, S.  483 f.
10 Kaser/Knütel/Lohsse, §  4 N 7; Kummer, Klagerecht, S.  11.
11 Wagner, AcP 193 (1993), S.  320; Coing, S.  38 ff.; Zöllner, AcP 190 (1990), S.  472;  

H. Kaufmann, JZ 1964, S.  484 ff.
12 Wagner, AcP 193 (1993), S.  320; Coing, S.  38 ff.; H. Kaufmann, JZ 1964, S.  484 ff.
13 Vgl. etwa gl. actio autem ad Inst. 4.6 pr.: „Obligatio est causa et mater actionis […]“ 

sowie dazu Coing, S.  40 m. w. Nachw.
14 Zöllner, AcP 190 (1990), S.  472 f. m.w.Nachw; Funcke, S.  37 f.; Georgiades, S.  27 f. 
15 Die Actio des römischen Civilrechts, vom Standpunkte des heutigen Rechts (1856).
16 Die Lehre von den Proceßeinreden und Proceßvoraussetzungen (1868).
17 Einlassungszwang und Urteilsnorm, Beiträge zur materiellen Theorie der Klagen ins

besondere der Aberkennungsklagen (1877).
18 Zu den Lehren Windscheids und Degenkolbs s. hinten 3.  Kap.  II. 1. und 2.
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Teilrechtsordnungen begriffen.19 Das Verhältnis beider Teilrechtsordnungen 
zueinander blieb jedoch in vielerlei Hinsicht ungeklärt und beschäftigte in der 
Folge ganze Generationen von Juristen.20 

Das komplexe Verhältnis von Zivilrecht und Zivilprozessrecht weist auch 
heute noch zahlreiche ungeklärte Teilaspekte auf. Der Problemkreis der „richti
gen Partei“ greift aus diesem Themenkomplex spezifisch die Frage heraus, wer 
als Partei über ein Recht bzw. ein Rechtsverhältnis einen Zivilprozess „führen“ 
bzw. in einem solchen eine Sachentscheidung erwirken kann. Dieses auf den 
ersten Blick eher banal anmutende Thema erweist sich bei genauerem Hinsehen 
als eines der „interessantesten und schwierigsten“ Probleme aus dem Grenz
gebiet zwischen Zivilrecht und Zivilprozessrecht, da es aufs Engste „mit der 
Beziehung zwischen der Führung eines bestimmten Prozesses und dem durch 
die Klage geltend gemachten subjektiven Privatrecht“ zusammenhängt.21

Die Aufgabe der Bestimmung der „richtigen Partei“ wird heutzutage für ge
wöhnlich dem dogmatischen Konstrukt der Prozessführungsbefugnis zugewie
sen. Dieses steht denn auch im Mittelpunkt der nachfolgenden Untersuchung. 
Will man dem Thema gerecht werden, so kommt man indessen nicht umhin, 
auch allgemeine Überlegungen zur Frage nach dem heutigen Verhältnis zwi
schen dem Zivilrecht und dem Zivilprozessrecht anzustellen. Dabei wird na
mentlich zu untersuchen sein, welche Bedeutung den vermeintlich funktions
verwandten Rechtsinstituten der Sachlegitimation und des „Klagerechts“ heut
zutage noch zukommt.

19 Zu der Entwicklung der Verselbständigung des Klagerechts vom materiellen Anspruch 
s. hinten 3.  Kap.  II.

20 Vgl. nur Zöllner, AcP 190 (1990), S.  475 Fn.  17 mit einer nicht abschliessenden Aufzäh
lung der Beiträge aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die sich explizit diesem Ver
hältnis annahmen.

21 Kisch, S.  403, 405.





1. Kapitel

Forschungsgegenstand

Am 1. Januar 2011 ist die schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) in Kraft 
getreten und hat den bis dahin fragmentierten, da kantonal geregelten Zivil
prozess für die Schweiz vereinheitlicht. Das Erfordernis der Prozessführungs
befugnis, wie es noch einige kantonale Zivilprozessordnungen vorsahen,1 er
wähnt die ZPO nicht mehr explizit. Auch in der Botschaft wird einzig punktuell 
im Zusammenhang mit der Regelung der Veräusserung des Streitobjekts von 
einem der veräussernden Partei verbleibenden „Prozessführungsrecht“ gespro
chen;2 allgemeine Ausführungen zu diesem „Recht“ sucht man indessen ver
geblich. Nichtsdestotrotz wird das Erfordernis der Prozessführungsbefugnis in 
der Schweiz heute für die ZPO in der Lehre und Rechtsprechung allgemein be
jaht. Die Prozessführungsbefugnis wird dabei für gewöhnlich als die Befugnis 
verstanden, einen Prozess über ein Recht bzw. ein Rechtsverhältnis im eigenen 
Namen führen zu können,3 und als solche als eine ungeschriebene Prozessvor
aussetzung im Sinne von Art.  59 ZPO aufgefasst.4 Fehlt es einer der vor Gericht 

1 Vgl. Art.  97 ZPO GL, §  50 ZPO BL sowie Art.  25 ZPO GR. Die genannten Bestimmun
gen wiesen unterschiedliche Regelungsinhalte auf; einzig Art.  97 ZPO GL befasste sich da
bei mit der Frage, wer ein Recht im eingen Namen vor Gericht geltend machen kann, indem 
es festhielt: „Eine Person kann Rechte Dritter in eigenem Namen vor Gericht wahrnehmen, 
wenn das Bundesrecht dies vorsieht.“

2 Botschaft ZPO, S.  7286.
3 Urteil des HGer ZH HG140160 vom 17. März 2016 E. 1.3.2; Staehelin/Staehelin/Groli

mund, §  13 N 24; Meier, S.  159; Willisegger, S.  66; Berti, Einführung, N 339; Domej, KUKO 
ZPO, Art.  67 N 20 sowie Art.  59 N 21; Zürcher, ZPO-Komm., Art.  59 N 67; Bohnet, Comm. 
CPC, Art.  59 N 95. Deckungsgleiche Begriffsdefinitionen finden sich auch in der deutschen 
Lehre, s. Picht, ZZP 131 (2018), S.  94; Jacoby, Stein/Jonas-Komm. ZPO, Bd. 1, vor §  50 N 27 
sowie Heintzmann, S.  57. Lötscher, N 50 will die Begriffsdefinition wie folgt ergänzen: „Es 
handelt sich bei der Prozessführungsbefugnis um die Befugnis, einen Prozess über einen 
konkreten Streitgegenstand zu führen und in eigener Person in den Grenzen des Zivilprozess
rechts über diesen prozessual zu disponieren“ [Hervorhebung im Orignial].

4 Urteil des HGer ZH HG140160 vom 17. März 2016 E. 1.3.2; Staehelin/Staehelin/Groli
mund, §  13 N 27; Meier, S.  230; Berti, Einführung, N 340; Domej, KUKO ZPO, Art.  59 N 21 
m. w. Nachw. sowie Art.  67 N 20; Zürcher, ZPO-Komm., Art.  59 N 69; Klopfer, SJZ 112 
(2016), S.  29; Bohnet, Comm. CPC, Art.  59 N 9; Bohnet, Procédure, N 1047. So bereits vor 
Inkrafttreten der ZPO: Habscheid, Zivilprozessrecht, N 276 f.; Kopp, S.  40 ff. Lötscher, N 71, 



6 1. Kapitel: Forschungsgegenstand

auftretenden Parteien an der Prozessführungsbefugnis, ist das Verfahren dem
nach durch einen Nichteintretensentscheid abzuschliessen.5 Weiter ist man sich 
im Ergebnis einig, dass die Prozessführungsbefugnis grundsätzlich nur den 
Subjekten des streitigen Rechtsverhältnisses zusteht und lediglich in Ausnah
mefällen auch rechtsfremden Personen zukommt;6 diese Ausnahmefälle fasst 
man unter dem Begriff der Prozessstandschaft zusammen.7 

Die allgemeine Akzeptanz über das Bestehen des Erfordernisses der Prozess
führungsbefugnis täuscht über die vorhandenen Ungereimtheiten hinsichtlich 
dieses dogmatischen Konstrukts hinweg. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass 
bereits hinsichtlich der Frage, was unter der Prozessführungsbefugnis genau zu 
verstehen ist, keine Einigkeit besteht. Stellt die Prozessführungsbefugnis – wie 
es ihr Wortlaut vermuten liesse – wirklich eine Befugnis im technischen Sinne, 
sprich ein Sonderrecht dar? Oder ist damit schlicht eine bestimmte rechtliche 
Beziehung zum Streitgegenstand bzw. zu dem, dem Streitgegenstand zugrunde 
liegenden streitigen Rechtsverhältnis gemeint, die vorliegen muss, damit das 
Verfahren nicht mittels Prozessentscheid als unzulässig abgewiesen wird?8 
 Damit einhergehend ist man sich über die der Prozessführungsbefugnis zuge
schriebene Funktion uneins. Kennzeichnet die Prozessführungsbefugnis ledig
lich den Kreis derjenigen Parteien, die als „richtige Parteien“ eine Entscheidung 
in der Sache erlangen können oder äussert sie sich zur Frage, wer als „richtige 
Partei“ einen Prozess führen kann, wobei hier wiederum unklar ist, was unter 
„Prozessführung“ genau zu verstehen ist.9 Umstritten ist ferner, woraus sich die 

185, weist darauf hin, dass es auch denkbar wäre die Prozessführungsbefugnis als Teilgehalt 
des in Art.  59 Abs.  2 lit.  a ZPO explizit normierten Rechtsschutzinteresses auffassen. Zur 
Frage, inwieweit der Prozessführungsbefugnis neben dem Rechtsschutzinteresse eigenstän
dige Bedeutung zuzumessen ist, s. hinten 7.  Kap.  I. 3. a.

5 Staehelin/Staehelin/Grolimund, §  13 N 27; Berti, Einführung, N 340; Domej, KUKO 
ZPO, Art.  67 N 20. 

6 Urteil des BGer 4A_250/2016 vom 11. August 2016 E. 5; Meier, S.  159; Bohnet, Procé
dure, N 391; Bohnet, Comm. CPC, Art.  59 N 95; Lötscher, N 52 ff., 61, 1807; Berger/Güngerich, 
Zivilprozessrecht, N 343; Domej, KUKO ZPO, Art.  59 N 21 sowie Art.  67 N 21. Willisegger, 
S.  67 f., 74, wobei aber in der Terminologie zwischen „Prozessführungsbefugnis“, „Prozess
führungsrecht“ und „Klagebefugnis“ schwankend. So bereits vor Inkrafttreten der ZPO: 
Habscheid, Zivilprozessrecht, N 276 f.; Beinert, S.  24; Kopp, S.  7.

7 Urteil des BGer 4A_250/2016 vom 11. August 2016 E. 5; Lötscher, N 1, 3, 1807; Staehelin/ 
Staehelin/Grolimund, §  13 N 25; Pichler, S.  36; Zürcher, ZPO-Komm., Art.  59 N 67; Meier, 
S.  159; Berger/Güngerich, Zivilprozessrecht, N 343; So bereits vor Inkrafttreten der ZPO: 
Beinert, S.  15. Heute fasst denn auch die herrschende Lehre die Prozessstandschaft als ein 
Auseinanderfallen von Sachlegitimation und Prozessführungsbefugnis auf, vgl. Lötscher,  
N 85 m. w. Nachw. sowie N 123. 

8 S. dazu hinten 6. und 7.  Kap.
9 S. dazu hinten 7.  Kap.
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Prozessführungsbefugnis herleitet. Ergibt sie sich aus der (behaupteten) Rechts
inhaberschaft, aus der (behaupteten) materiellen Verfügungsbefugnis, aus dem 
klägerischen Rechtsschutzinteresse, aus dem „Klagerecht“ bzw. der „Klage
befugnis“ oder ist sie nicht vielmehr Ausdruck einer sachlichen Beziehung zwi
schen der „richtigen Partei“ und dem, dem Streitgegenstand zugrunde liegenden 
streitigen Rechtsverhältnis?10 Zahlreiche grundlegende Fragen werden nur an
satzweise oder gar nicht thematisiert; etwa, ob die Prozessführungsbefugnis 
stets als Prozessvoraussetzung zu prüfen ist, ob sie sowohl auf Kläger als auch 
auf Beklagtenseite gefordert wird und ob sie sich bei Leistungs, Feststellungs 
sowie Gestaltungsklagen nach denselben Regeln bestimmt.11 Die mangelnde 
dogmatische Durchdringung zeigt sich schliesslich auch bei der Behandlung der 
Frage der Zulässigkeit gewillkürter Prozessstandschaften. Rechtsprechung und 
Lehre halten am Befund, diese sei nach schweizerischem Verfahrensrecht unzu
lässig, zumeist ohne weitere Ausführungen fest; Gründe, die aus dogmatischer 
Sicht für oder gegen eine solche Möglichkeit sprechen, werden dagegen nur 
selten vorgetragen.12 

Die Bestimmung des genauen Wesensgehalts der Prozessführungsbefugnis 
wird durch terminologische Ungereimtheiten erschwert. Neben dem Begriff der 
Prozessführungsbefugnis wird eine ganze Bandbreite von Begriffen teilweise 
synonym zur Beschreibung der uns hier interessierenden Rechtsposition ver
wendet, wobei diesen Begriffen aber zeitgleich eine andere Bedeutung zuge
wiesen wird. So werden unter anderem die Begriffe der „Klagebefugnis“, des 
„Klagerechts“ als auch und vor allem derjenige der „Sachlegitimation“ teilweise 
synonym mit dem Begriff der Prozessführungsbefugnis verwendet.13 Zusätz
lich verwirrend tritt hinzu, dass man sich nicht einig ist, wie der Begriff der 
Prozessführungsbefugnis auf Französisch und auf Italienisch bezeichnet wer
den soll. Für gewöhnlich wird die Prozessführungsbefugnis im Französischen 
mit „qualité pour agir“ bzw. „qualité pour défendre“ übersetzt.14 „Qualité pour 
agir“ bzw. „qualité pour défendre“ wird jedoch auch als Übersetzung des 
deutschsprachigen Begriffspaares der Aktiv und Passivlegitimation verwen
det.15 Daneben wird die Prozessführungsbefugnis auch mit „faculté de conduire 

10 S. dazu hinten 6.  Kap.
11 S. dazu hinten 5. und 6.  Kap.
12 S. dazu hinten 8.  Kap.
13 Vgl. Zingg, BK ZPO I, Art.  59 N 32 m. w. Nachw. sowie hinten 2.  Kap.
14 BGE 139 III 391 E. 5; Bohnet, Comm. CPC, Art.  59 N 94 ff.; Bohnet, Procédure, N 390 f.; 

Bohnet, SZZP 2017, S.  484; Bettschart, GesKR (2015), S.  435 Fn.  61.
15 BGE 142 III 782 E. 3.1.3.2; BGE 139 III 504 E. 1.2; BGE 138 III 537 E. 2.2.1; Hohl,  

N 759 ff. 
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le procès comme partie“16 sowie mit „capacité de procéder“17 übersetzt.18 Im 
Italienischen wird die Prozessführungsbefugnis für gewöhnlich mit „legittima
zione a condurre il processo“19, zuweilen aber auch mit „qualità per agire“20 
übersetzt, wobei „qualità per agire“ wiederum als Übersetzung für den 
deutschsprachigen Begriff der Aktivlegitimation verwendet wird.21 Den besag
ten  terminologischen Ungereimtheiten ist auch das Bundesgericht verfallen. Es 
 unterscheidet in seiner Rechtsprechung als Folge dessen namentlich ungenau 
zwischen der Sachlegitimation und der Prozessführungsbefugnis.22 Zum eigent
lichen Gehalt dieser beiden Institute hat es sich dabei bislang nicht ge äussert. 
Vielmehr hat es die in der Lehre vorgetragenen Begriffsverständnisse aufge
nommen und teils unsauber miteinander vermengt und damit das seine dazu 
beigetragen, dass heute über den genauen Gehalt der Prozessführungsbefugnis 
nur wenig als gesichert gilt.

Bei der Prozessführungsbefugnis handelt es sich um ein historisch gewachse
nes dogmatisches Konstrukt, das von der deutschen Prozessrechtslehre Eingang 
in die schweizerische fand. Dies ist insofern nicht weiter erstaunlich, als die 
schweizerische Prozessrechtsdoktrin in weiten Teilen der deutschen entlehnt 
ist.23 Auch heute wird bei der Erörterung dieses Prozessrechtsinstituts zu Recht 
immer wieder auf das deutsche Recht verwiesen. Indessen werden dabei zu
meist nur die Ergebnisse der im deutschen Schrifttum geführten Diskussion 
übernommen. Eine eigentliche dogmatische Auseinandersetzung findet hier-
zulande nicht statt. Dies hängt stark damit zusammen, dass es an wissenschaft
lichen Untersuchungen zur Grundkonstellation der Prozessführungsbefugnis 
im schweizerischen Recht ganz allgemein mangelt. Die Problematik der Pro
zessführungsbefugnis wird in der Doktrin meistens nur im Hinblick auf die 
besonders gelagerten Fälle der Prozessstandschaft diskutiert, und dies darüber 
hinaus zumeist stark positivistisch. 

In der vorliegenden Arbeit soll der Versuch unternommen werden, sich dem 
geschichtlich gewachsenen Konstrukt der Prozessführungsbefugnis grundle
gend anzunehmen und der Frage nachzugehen, ob und – bejahendenfalls – wie 
es im Rahmen der ZPO Beachtung findet. Die Untersuchung legt den Fokus auf 

16 Urteil des BGer 6B_834/2011 vom 11. Januar 2013 E. 2.1; Hohl, N 798 ff. 
17 Urteil des BGer 4A_163/2014 vom 16. Juni 2014 E. 2, 2.2.
18 Zu den Übersetzungsschwierigkeiten ausführlich Bohnet, SZZP 2017, S.  475 ff.
19 BGE 139 III 391 Regeste; BGE 142 III 78 Regeste.
20 Urteil des BGer 5A_578/2009 vom 12. Oktober 2009, SZZP 2010, S.  29 ff. Regeste 

(französisch); Urteil des BGer 5A_33/2014 vom 26. Februar 2014, SZZP 2014, S.  211 ff. 
 Regeste (französisch).

21 Urteil des BGer 4A_408/2008 vom 26. Februar 2009 E. 5.
22 S. hinten 2.  Kap.  I., dort insb. Fn.  12.
23 Spühler/Dolge/Gehri, 1.  Kap.  N 35 ff. sowie Guldener, Herkunft, S.  11 ff.
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den Grundfall der Prozessführungsbefugnis, mithin den Fall, dass eine Person 
ein vermeintlich eigenes Recht im eigenen Namen vor Gericht geltend macht. 
Auf die einzelnen, positivrechtlich angelegten Fälle der Prozessstandschaft 
wird dagegen nicht einzeln eingegangen. Für diese sei auf die kürzlich erschie
nene Dissertation von Lötscher24 verwiesen. 

Vorsorglich sei noch angemerkt, dass mit der vorliegenden Untersuchung 
kein Beitrag zu der sich im Rechtsmittelverfahren stellenden Problematik der 
Beschwerdelegitimation geleistet werden soll. Diese Problematik, die sich 
hauptsächlich mit der Frage auseinandersetzt, ob der Berufungs bzw. Be
schwerdekläger durch den angefochtenen Entscheid als „beschwert“ angesehen 
werden kann (vgl. Art.  76 BGG),25 gilt es von der uns hier interessierenden Fra
ge nach der „richtigen Partei“ zu unterscheiden, bei der danach gefragt wird, 
wer in erster Linie, d. h. in einem erstinstanzlichen, zivilprozessualen Erkennt
nisverfahren zur „Prozessführung“ ermächtigt ist bzw. ein rechtskräftiges Ur
teil zur Sache als Partei erwirken kann.

24 Die Prozessstandschaft im schweizerischen Zivilprozess, Grundsätze, Auswirkungen 
und Anwendungsfälle unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsordnungen (2016).

25 Vgl. hierzu für das Rechtsmittelsverfahren vor kantonalen Gerichten: Kunz, ZPO Rechts
mittel, Vor Art.  308 ff. N 46 ff. sowie für dasjenige vor Bundesgericht: von Werdt, N 344 ff.
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Parteifähigkeit 33, 112, 120, 124
Parteiwechsel 118, 122 f.
Passivlegitimation, siehe Sachlegitimation 
Popularklage 21 f., 24, 37, 65–68, 74 f., 78
Prozessfähigkeit 45, 112, 120, 124
Prozessführungsbefugnis 3, 5–9, 11, 18, 

21 f., 36 f., 45, 52, 67, 79–81, 83 f., 98, 
113, 115

– Prozessführungsrecht 5, 17, 22, 33–37, 
81, 113

– siehe auch Feststellungsinteresse 
– siehe auch Hellwig, Konrad 
– siehe auch Klagebefugnis 
– siehe auch Klagerecht 
– siehe auch Prozessstandschaft 
– siehe auch Sachlegitimation 
Prozessführungsrecht, siehe Prozess

führungsbefugnis 

Prozessstandschaft 6–9, 17–20, 34, 52, 56, 
80, 83, 85 f., 88, 91 f., 95–97, 110–112, 
115–118, 126 f., 129–132, 134–139

– gewillkürte 7, 52, 80, 88, 92, 95 f., 
129–132, 134, 137–9, 142

– Offenlegungspflicht 115
 

Rechtliches Gehör, siehe Anspruch auf 
rechtliches Gehör 

Rechtshängigkeit 45–47, 83, 103, 117–120, 
122

Rechtskraft, siehe materielle Rechtskraft 
Rechtsschutzanspruch 30–32, 36 f., 47–50, 

58, 64
– siehe auch Wach, Adolf 
– siehe auch Hellwig, Konrad 
Rechtsschutzinteresse 7, 41 f., 107–111
Richtige Parteien 3, 6 f., 9, 11, 17 f., 33, 36, 

50, 65 f., 76–86, 88 f., 96 f., 99–105, 
107–123, 125 f., 132–134, 136, 138, 141
 

Sachlegitimation 3, 7 f., 11–20, 22–24, 33, 
36, 98 f., 115, 122, 126, 131, 142

– legitimatio ad causam 13–15, 20
Streitgenossenschaft, siehe notwendige 

Streitgenossenschaft 
 

Veräusserung des Streitobjekts 5, 95 Fn 94, 
97

Vergleich, siehe gerichtlicher Vergleich 
 

Wach, Adolf 30–32, 47 f.
– siehe auch Rechtsschutzanspruch 
Wagner, Gerhard 26 f., 59, 64
Willisegger, Daniel 49, 59
Windscheid, Bernhard 2, 24–28, 30, 39
– siehe auch materieller Anspruch 
– siehe auch actio 
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